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Alles und noch manches Andere Berücksichtigung finden, in
den Mittheilungen über den Waldfeldbau!

Forstorganisation im Kanton Aargau.

Tie Forstordnung vom 17. Mai 1805 ist bislang noch

in Kraft, eine neue Forstordnung wird angestrebt.

Tas Gesammtforstwesen steht unter der Finanzver-
walturg. Laut Verordnung vom 25. Herbstmonat 1846 ist

die Leitung und Beaufsichtigung desselben einer Forst-
Zommission übertragen, bestehend aus einem vom Kleinen
Rathe alljährlich bezeichneten Mitgliede der Finanzkommission
als Präsidenten und zwei sachkundigen Mitgliedern. Diese
letztere werden aus eine Amtsdauer von sechs Jahren vom
Kleineu Rathe außer seiner Mitte erwählt und alle drei
Jahre zur Hälfte erneuert. Ein Kanzleibeamter der Re-

gierunz ist Sekretär der Kommission. Die Mitglieder der

Forstknnmission erhalten für jeden Sitzungstag 5 Fr. Tag-
geld uud insofern sie nicht in Aarau wohnen, für jede Stunde
Entfernung eine Reiseentschädigung von 1 Fr., die Hin-
und Herreise inbegriffen.

Gegenwärtig ist die Forstkommission wie folgt zusammen-
gesetzt: Präsident: Regierungsrath Lindenmann.

Mitglieder: Forstrath G. Gehret in Aarau.

„ W. v. Greyerz in Lenzburg.
Sekretär: I. Sandmeier in Aarau.

Die unmittelbaren Staatswaldungen, sowie die Hoch-

Waldungen (Rechtsamewälder) ?c. vertheilen sich ungefähr
wie sclgt in die eilf aufgestellten Forstinspektionen.



53 -

â«
d»

«
L

«
«5

«
<LZ

^Rê
s.S _^ x:^ î «

S!> ^

5-
N

^ G
^ ^ Q O

<, ^

î—

S
S

^.S Z
.N ^ ^

^ «ZîKs
>V-N K
5?<n N-

>!N>^i N
ö^s^sl

c:
<D
«

R

i».S-

Si:« «
S? S

K
54 55> c5
<^> <75 ^<75

ì5> 54
ì5

c^> <75

Sd co Q «z
t>- t>- 54 i>-
75 d^ 54

---^--^54 54eO^5<75ì5>cO5)

SMS
N

A"

s

r^-.à
«°; s

5D
cs
»5

HZ
<^>
57>
<N

H â
^D s

«'S Q <^» ci> ui
<X) 54 ---? 54 54^ 55 54 i>-

c» ^5 55
oo -7^ ^55 cQ 75 --^

«
â«
d»

««!^ SZs ^ «> r:
». s ??à: ice. ^ ^ L

S5 N -Ä S; c^M N K

L

S H- scZ S? cr?



— 54 —

Die Waldparzellen in den Forstinspektioncn Lenzburg
und Kulm sind Pfrundwälder und werden die Bannwarten
in letzterer Inspektion nicht vom Staate bezahlt. Die bei

der Forstinspektion Zofingen angegebenen Bannwarten sind

nur für die freien Staatswälder, nicht für die Hochwal-

düngen, ebenso bezieht sich auch die Parzellcnzahl nur auf
jene. Die Bannwartcn der Klofterwaldungen von Her-
metschwyl und Gnadenthal in der Forstinspektion Brcm-
garten werden nicht vom Staate bezahlt, sowie auch der

Forstinspektor für seine Arbeiten und Bemühungen in jenen
Wäldern mittelst Taggeldsvcrgütungen von den Klosterver-
waltungcn entschädigt werden muß.

Außer obigen siren Besoldungen beziehen die Bann-
warten noch eine Anschreibgebühr von 1 Batzen per Klafter
Holz, 100 Reiswellen und per Stück Bauholz sofern es

versteigert wird. Die Forstinspektorcn beziehen außer ihrer
Besoldung für die Abhaltung von Steigerungen ein Tag-
gcld von 3 Fr. und für jede Stunde Entfernung vom
Wohnorte eine Reiseentschädigung von 1 Fr., die Hin- und
Herreise innbegriffen; für Augenscheine und Untersuchung

von Gemeinds-, Kirchen- und Privatwaldungen ein Taggeld
von 5 Fr., und Reisecntschädigung wie oben auf Rechnung
der betreffenden Waldeigenthümer, insofern der Augenschein
durch dieselben hervorgerufen wurde, außerdem auf Staats-
rechnung.

Die Forstinspektoren haben nach der Verordnung vom
12. Heumonat 1824 über die in ihren Bezirken liegenden
Gemeinde- und Kirchenwaldungen und deren Bewirthschaf-
tung Aufsicht zu führen und sollen zu diesem Ende jährlich
wenigstens einmal persönlich in die Waldungen der Gemein-
den sich verfügen, um von dem Zustande derselben und von
der Beobachtung der Gesetze, sowie von der Erfüllung
der gegebenen Anleitungen sich zu überzeugen, worüber sie

im Wintermonat an die Forstkommission schriftlich Bericht
zu erstatten haben, für welche Vermehrung ihrer Amtsge-
schäste ihnen die obige Entschädigung vom Staate bezahlt
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wird. — Kraft dieser Verordnung kann auch jetzt schon,

trotz dem mangelhaften Forstgesetze, manches Ersprießliche
geleistet werden.

Seit dem Herbst 1847 ist, von der Forstkommission an-
geregt, durch die Regierung eine Waldbauschule ins Leben

gerufen worden, welche jcweilcn zu der Kulturzcit 3 Wochen
im Frühling und ebenso lange im Herbste einen praktischen

Kurs für Bannwarten abhält, dem dann im Sommer je-
weilen ein achttägiger Wiederholungskurs folgt. Der Lehrer
bezieht hiefür 200 Fr. Honorar und ist ihm ein Gehilfe mit
einem Taggcld von 2 Fr. aus der Zahl der noch nicht an-
gestellten Forstkandidaten beigegeben. Gegenwärtig wird
dieser Kurs der Waldbauschule in Lenzburg abgehalten und

durch den dortigen Stadt-Forstverwalter Walo von Greverz
geleitet.

Betrachtet man die vorstehende Tabelle, so ist nicht in
Abrede zu stellen, daß die Verwaltung der Staatswälder
im Verhältniß zu ihrer Fläche eine kostbare genannt werden

muß, denn es betragen die Kosten für circa 7803 Jucharten
Wald in Summa 8348 Fr., also die Juchart annähernd
1 Fr. 07 Rp. Es findet jedoch dieser Kostenaufwand seine

Rechtfertigung in den Lokalverhältnissen, da die Waldfläche
auf 117 Waldparzellen sich vertheilt, die im Minimum nur
Ve Jucharte, im Maximum nur 442 Jucharten Fläche ent-

haltend, sehr zerstreut im Kanton herumliegen.

Ganz anders stellt sich jedoch dieß Verhältniß heraus
mit Hinzuziehung der in jedem Forstbczirk liegenden und
der Oberaufsicht der Forstinspektioncn unterstellten Gemcinds-
Waldungen, wie aus nachstehender Tabelle zu ersehen, deren

Resultate freilich nur annähernd richtig genannt werden kann,
da die wenigsten Gemeindswaldungcn vermessen sind, die

meisten Angaben daher auf einer oberflächlichen Abschätzung

beruhen.
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Auf den ersten Blick ergibt sich hieraus, daß bei der

spärlichen Besoldung der Forstinspektoren in diesem wichtigsten

Theile des Gemeinds- und Nationalvermögens noch lange
das nicht geleistet werden kann, was zum Nutzen des Landes

zu wünschen wäre; denn es läßt sich leicht begreifen, daß

mit einer siren Besoldnng von nur höchstens 600 Fr. der

Forstinspektor es in der Regel bei dem jährlich einmaligen
Betreten einer jeden Gemeindswaldung wird bewenden lassen

müssen und sich derselben nicht mit derjenigen Energie und

Hingebung annehmen kann, die hier allein zum erwünschten

Ziele führt.
Es wird dieß übrigens in den meisten Kantonen auf

ähnliche Weise den Hauptübelstand des zu geringen Fort-
schreitens der Verbesserung der Wälder bilden, verbunden

mit der Abneigung und dem Mißtrauen, mit welchem die

Gemeinden auch die bestgemeinten Rathschläge der Forst-
beamten in der Regel aufnehmen.

Soll aber im Forstwesen wirklich Ersprießliches mit den

geringst möglichen Kosten geleistet werden, so genügt bei

unsern Waldverhältnissen die forstwirthschaftliche Behandlung
der im Verhältniß zum Ganzen so unbedeutenden Staats-
Waldungen durchaus nicht; es muß vielmehr eine Ver-
einigung in der Weise angestrebt werden, daß die auf-
gestellten Bezirksförstcr neben den in ihren Bezirken be-

findlichcn Staatswaldungcn auch die Wirthschaft in den

Gemeindswaldungcn leiten. Hiezu bedarf es aber tüchtig
ausgebildeter, eifriger und für die Sache begeisterter Forst-
techniker, die hinlänglich salarirt werden müssen, um mit
ihren Familien sorgenfrei zu leben. So lange dieß nicht
erreicht wird, bleibt jede Forstorganisation für unsere Wald-
Verhältnisse noch weit vom wahren Ziele entfernt!

Noch bleibt mir übrig, die Verhältnisse näher zu be-

zeichnen, welche einzelne, größere Waldflächen besitzende Ge-
meinden ihrem Forstwesen bereits angewiesen haben. Ich
stelle dieselben, soweit sie mir durch gütige Mittheilungen
bekannt wurden, in folgender Tabelle zusammen:
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Der Forstvcrwaltcr von Baden bezieht neben seiner

firm Besoldung noch eine Accidenz von jeder Bauholz- und

Bürgergabe von, wenn ich nicht irre, 5 Batzen. Bei der

Forstverwaltung von Zofingen ist noch ein eigener Buch-
Halter und Kassaführer mit einer Besoldung von circa ä99 Fr.
angestellt. — Lenzburg hat einen eigenen Forstkassaverwalter
mit 59 Fr. Besoldung.

Es versteht sich von selbst, daß mit dem oben ange-
deuteten Ziel einer Forstorganisation es immer den Gemein-
den freigestellt bleiben müßte, sofern sie es in ihrem Vortheil
halten, ihre eigenen Forstverwalter anzustellen, sofern selbe

den Anforderungen des aufzustellenden Gesetzes entsprechen;

sowie auch eine Vereinigung mehrerer benachbarten Ge-
meinden unter eine gemeinsame Forstverwaltung in obigem
Sinne erwünscht wäre.

Die gegenwärtige Forsteinrichtung bei den meisten übri-
gen Gemeinden besteht darin, daß selbe aus den Gemeinde-
rächen und andern Bürgern eine Forst- oder Waldkommission
aufstellen, aus denen dann gewöhnlich noch ein Mitglied als
Waldvogt speziell ernannt wird. Jede Gemeinde soll ein

von der Regierung genehmigtes Waldrcglcment entwerfen
und handhaben. In einigen wenigen Gemeinden wird auf
diese Weise leidlich gewirthschaftet, je nachdem die Mitglieder
der Waldkommission und des Gemeinderathes dazu befähigt
sind. Wer aber weiß, was die Waldungen bei rationeller
Forstbehandlung zu leisten im Stande sind, der kann sich

wohl denken, wie viel hiebei im Allgemeinen zu wünschen

übrig bleibt. Wenn man Gelegenheit hat, die Gemeinde-
Waldungen näher zu besichtigen, so möchte man überall als
Forstmann helfen und die Sache zum bessern Ziele leiten —
und wie leicht wäre dieß, wenn endlich einmal bei den Ge-
meinden die rechte Einsicht und das gehörige Vertrauen zur
Sache vorhanden wäre!

Es ist jammervoll sich gestehen zu müssen, daß wir seit
so langen Jahren hierin noch nicht weiter gekommen sind!
Hierüber ein anderes Mal.
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Die vorstehende Skize macht keinen Anspruch auf Voll-

ständigkeit, es wird noch Manches darin fehlen und ver-
bessert werden müssen; allein einstweilen geben wir dieselbe

dennoch so wie sie ist, hoffend, daß einerseits die darin
etwa vorkommenden Irrthümer uns berichtigt werden und
anderseits, daß wir ähnliche Mittheilungen von unsern
Kollegen aus andern Kantonen dadurch hervorrufen, denn

daß dergleichen wünschenswerth ist, und mit der Zeit bei

größeren Zusammenstellungen nützlich werden dürfte, wagen
wir zu behaupten!

Literarifche Anzeige.

Wir wollen nicht unterlassen, alle Freunde der Wald-
kultur auf ein Buch aufmerksam zu machen, das wir in
jüngster Zeit mit dem höchsten Interesse gelesen und das in
der Hand jedes praktischen Forstmannes eine wahre Samm-
lung von Goldkörnern für den Wald werden muß. Der
Titel des Buches ist: „Forstkulturwesen nach Theorie und

Erfahrung von I. P. E. L. Jäger, Forstdirektor. Mar-
burg und Leipzig in der Elwertschcn Universitäts Buchhand-
lung 1850."

Der Raum unsers Journals erlaubt nicht eine aus-
führliche Darstellung alles dessen, was uns darin so sehr

angesprochen hat, nur dürfen wir die Versicherung geben,

daß jeder, dem es um gründliches Forschen in unserm schö-

nen, herrlichen Fache zu thun ist, und wer namentlich über
die Forstkulturen sich klar werden will, dieses Buch nur
mit höchster Befriedigung und wahrem Nutzen lesen wird.

Den Zweiflern an den Vorzügen der künstlichen, gegen-
über der natürlichen Verjüngung, sowie auch den Gegnern
des Waldseldbaues möchten wir diese Lektüre recht an's
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